
AGSG: Art. 10a Beamte und Beamtinnen bei den Regionalträgern der Deutschen Rentenversicherung

Art. 10a  Beamte und Beamtinnen bei den Regionalträgern der Deutschen Rentenversicherung 
 
Die Beamten und Beamtinnen bei den landesunmittelbaren Regionalträgern der Deutschen 
Rentenversicherung sind Beamte und Beamtinnen der jeweiligen Körperschaft.


